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  24.10.2022 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und 
Innovation 

zur Kenntnis 10.11.2022 5 

 
 
Betreff: Metropolitan Innovation Summit 2022, Rück- und Ausblick 

 
 
Der Vortrag von Frau Prof. Dr. Uta Hohn, Moderatorin des Themenfelds Innovation 
derRuhrkonferenz und Sprecherin des Kompetenzfelds Metropolenforschung in der 
Universitätsallianz Ruhr, vom Lehrstuhl für Human Geography: Urban and Metropolitan 
Studies der Ruhr-Universität Bochum, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Metropolitan Innovation Summit fand vom 31. August bis 3. September 2022 in der 
Metropole Ruhr statt. Der Summit wurde gemeinsam von der Landesregierung NRW, 
dem Regionalverband Ruhr und der Universitätsallianz Ruhr mit dem Kompe-
tenznetzwerk Metropolforschung organisiert. Insgesamt rund 100 Vertreter*innen der 
Innovationsökosysteme Metropole Ruhr, Greater Manchester Region, Tel Aviv, Pitts-
burgh, Oberschlesien, Tsukuba und Randstad kamen zusammen, um Ideen und Stra-
tegien einer intelligenten nachhaltigen Transformation auszutauschen und ein Netz-werk 
von Regionen im Wandel aufzubauen. Fragen waren u.a.  
 

• Was sind die vielversprechendsten zukunftsorientierten und innovationsgetrie-
benen Strategien für Metropolregionen, die eine nachhaltige Transformation 
anstreben?  

• Wie können Public-Private-Academic-Partnerships solche Entwicklungspfade 
unterstützen?  

• Welche Lehren haben wir aus der Pandemie gezogen, um metropolitane Inno-
vationssysteme widerstandsfähiger zu machen? 

 
Frau Prof. Uta Hohn berichtet über die zentralen Ergebnisse der Veranstaltung und zeigt 
Möglichkeiten einer Verstetigung des Formats auf.  
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 03101; Kostenträger 0100011;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge 200.000,00                         
Personalaufwendungen 28.000,00 89.000,00 91.000,00 93.000,00 96.000,00 
Sachaufwendungen 230.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                         

Summe (Eigenanteil) 58.000,00 113.000,00 115.000,00 117.000,00 120.000,00 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge 0,00                         
Personalaufwendungen 28.000,00 29.000,00 30.000,00 31.000,00       
Sachaufwendungen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00       
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe 58.000,00 59.000,00 60.000,00 61.000,00       
Abweichungen1 0 54.000,00 55.000,00 56.000,00       

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen: Von dem Land NRW wurden 200.000,00 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. 
Die Veranstaltung wird bis zum 31.12.2022 abgerechnet werden. Der finanzielle 
Aufwand wird voraussichtlich im Rahmenplan bleiben. Änderungen in den Jahren 2023-
2025 ergeben sich aus der Veranschlagung des Haushaltplanes für das Jahr 2023.

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Rieso, Silke Dr. Eckl, Verena R3-1 Bildung, 
Wissenschaft und 
Soziales 

 

Akt.zeichen   
 R0 Büro 

Regionaldirektorin 
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